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Informationsblatt zur gewerblichen Veranstalter-  
Haftpflichtversicherung kurzfristig 
 
Dieses Infoblatt gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versicherung. Die 
vollständigen Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen. Damit Sie umfassend informiert sind, lesen 
Sie bitte alle Unterlagen. 

 

Versicherte Risiken 
Veranstalter-Haftpflicht für die Planung, Vorbereitung, Durchführung und das Proben von 
Veranstaltungen jeder Art wie z.B. 

- Jubiläen, Schulfeiern, Betriebsausflüge 
- Informations-Veranstaltungen, Tagungen, Lehrgänge, Vorträge, Seminare, Kurse, etc. 
- Ausstellungen, Messen, Präsentationen, Floh- und Weihnachtsmärkte, Bazare 
- Umweltaktionen, Umzüge, Festzüge, Paraden 
- Stadt- und Bürgerfeste, Wein- und Bierfeste, Kinderfeste und Kinderzirkus 
- Sportwettkämpfe 
- Bundes- und Landestreffen, Zeltlager, Work- Camps 
- Tanz- und Theaterveranstaltungen, Kabarett und Varieté, Kulturtage und -festivals 
- Konzerte aller Art, Discos, Schaumpartys 
- Open-Air-Festivals und Freiluft-Aufführungen, Open-Air-Kino 
- Großveranstaltungen für 10.000 Besucher und Gäste, Tourneen 
- Umweltbasis-Haftpflicht für die Lagerung von geringfügigen Mengen gewässerschädlicher Stoffe 

und Flüssigkeiten 
 

Zusatzdeckungen je nach Bedarf 
- Gastronomiebetrieb (Ab- und Ausgabe von Getränken und / oder Speisen) in eigener Regie und 

Verantwortung, 
- Auf- und Abbau von Zelten, Bühnen, Podien, Tribünen, auf eigene Gefahr und Verantwortung 

(auch bei Mithilfe) 
- Rennen (sportliche Wettkämpfe, bei denen es auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit 

ankommt) z.B. Skirennen, Seifenkisten- Rennen usw. sowie Schießen (Pistole, Gewehr, Bogen) 
oder Extremsport, 

- Tierhalter-Haftpflicht für Hunde, Pferde, Esel etc. (Umzüge, Kutschfahrten, Jugendfarmen, 
Reiterferien etc.), 

- Gefahrerhöhende Umstände bzw. Risikoerhöhungen wie Feuerwerk, Feuerschlucken, 
Schrottschweißen, Abschalten der Straßenbeleuchtung, 
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- Schäden durch den Gebrauch von nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtigen 
Arbeitsmaschinen bis 20 km/h  

 

Versicherungsumfang 

- Schäden an Dritten durch fahrlässiges Verschulden von den mitversicherten Personen, 
Mitarbeitern, Mitgliedern und Helfern des Veranstalters, 

- Schadenersatzansprüche bei einer Verletzung der Aufsichtspflicht an und durch die zu 
betreuenden Minderjährigen, 

- Mietsachschäden, sind Schäden an den gemieteten, gepachteten Gebäuden, Sälen, 
Räumlichkeiten (Immobilien), dazu aber und auch an gemieteten oder geliehenen (d.h. auch 
unentgeltliche überlassenen) beweglichen Sachen (gilt nicht für Kfz) in Abweichung von den AHB, 

- Eigentum, Miete, Pacht und Nutznießung von Grundstücken, Gebäuden, Sälen und 
Räumlichkeiten (z.B. Verkehrssicherungs-, sowie Streu- und Räumpflicht), 

- als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Umbau/Renovierung) bis zu einer Bausumme 
von 1.000.000,00 €, 

- Be- und Entladeschäden aus und an fremden Kraftfahrzeugen, 
- Tätigkeitsschäden,  
- Prüfung der Haftpflichtfrage, d.h. die Befriedigung der berechtigten Ansprüche, aber auch die 

Abwehr der unberechtigten Ansprüche 
 

 

Grundsätzliche Ausschlüsse 
- vertraglich übernommene Haftungen, soweit diese über gesetzliche hinausgehen (z.B. die 

Haftung als Reiseveranstalter nach dem Reisevertragsrecht  
§ 651 a BGB), 

- Schadenersatzansprüche von den mitversicherten Mitarbeitern gegen den 
Dienstherrn/Veranstalter, den Arbeitgeber oder gegen den versicherten Verein, Verband bzw. 
Organisation, 

- Schadenersatzansprüche von mitversicherten Veranstaltern untereinander, 
- Schäden durch Vorsatz oder durch mutwillige Beschädigung, 
- Schäden durch Diebstahl oder Abhandenkommen von Sachen, 
- Schäden durch den Gebrauch von Luft-, Kraft- oder Wasserfahrzeugen (ausgenommen 

Ruderboote und Kanus);  
Achtung: Hierunter fällt nicht nur das Fahren bzw. Führen und Halten, sondern auch z.B. das Ein- 
und Aussteigen. 

 

Versicherbare Ausschlüsse (separat gegen Zuschlag) 
- Schäden an Geräten und Anlagen durch Kurzschluss oder Überspannung, Diebstahl, 

Vandalismus oder höhere Gewalt (geht über separate Veranstaltungsversicherungen wie z.B. 
Elektronik, Fotoapparate/Videoanlagen, Musikinstrumente, Zelte, etc.). 

- Schäden infolge Teilnahme an oder Vorbereitung zu Rennen jeder Art, auch Rad-, Ski- oder 
Seifenkisten- Rennen, an Box- oder Ringkämpfen, an erlebnispädagogischen Maßnahmen, 
Bogenschießen, Luftgewehr- oder Kleinkaliberschießen,  

- Risiken wie Ballon fahren, Segelfliegen, Sportwettkämpfe von Extremsportarten, besonders 
risikoreiche Aktivitäten, 

- Besitz oder Betrieb von festen Einrichtungen wie Kultur-, Kommunikations- oder Jugendzentren, 
Theatern, Zeltplätzen, Skateboard-Bahnen, Halfpipes, Kletterwänden oder -parcours, 

- Einsatz und Aufstellen von mobilen Eventsportgeräten (Hüpfburg, Trampolin etc.), 
- Boots-Haftpflicht und Tierhalter-Haftpflicht für das Veranstalterrisiko, 
- Boots-Kasko für Segel- und/ oder Motorboote (geht über separate Jahresversicherungen), 
- Abbrennen von Feuerwerk, bengalischer Beleuchtung, Johannis- oder Osterfeuer u. ä. 
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  Geltungsbereich 

BRD 

 

Versicherter Personenkreis (persönliche gesetzliche Haftpflicht) 
Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht 

- der vom Veranstalter mit der Beaufsichtigung, Leitung, Durchführung und Überwachung betrauten 
Organe in dieser Eigenschaft sowie der Helfer und sonstigen Mitwirkenden, soweit sie vom 
Veranstalter beauftragt wurden 

- der Teilnehmer, sofern nicht bereits Versicherungsschutz über eine andere 
Haftpflichtversicherung besteht. 
 

- Alle Veranstaltungsteilnehmer, sogar auch für Ansprüche untereinander (mit Ausnahme von 
Verwandten 1. Grades), aber nur dann, wenn dafür keine Privat-Haftpflichtversicherung in 
Anspruch genommen werden kann (Subsidiär-Deckung) 

 

 
Versicherungssummen 
Die Versicherungssummen sind je Versicherungsjahr doppelt maximiert. 

- Pauschal für Personen-  und/oder Sachschäden 5.000.000 € 

- Für Vermögensschäden 300.000 € 

- Für Schäden an gemieteten unbeweglichen Sachen (Gebäude) im 
Rahmen des  Regressverzichtsabkommens 

2.000.000 € 

- Für Be- und Entladeschäden (Be-und Entladen von KFZ) 1.000.000 € 

- Für Schäden an Sachen der Mitarbeiter /Mithelfer (Belegschaftshabe) 1.500 € 

- Für Schäden an gemieteten, geliehenen beweglichen Sachen 10.000 € 

- Für Bearbeitungs- und Tätigkeitsschäden 10.000 € 

- Pauschal für die Umweltbasis-Haftpflicht 5.000.000 € 

- Pauschal für die Umweltschaden-Versicherung 5.000.000 € 

 

Selbstbeteiligungen je Schadenfall 
10% mind. 50 € max. 500 € 

- Für Schäden an Kfz durch Be- und Entladen 
- Für Schäden an gemieteten, beweglichen Sachen 
- Für Bearbeitungs- und Tätigkeitsschäden  
- Für Schäden an Sachen der Mitarbeiter/ Helfern (Belegschaftshabe) 
 

 

 Einmalprämie 
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Die Berechnung der Einmalprämien ist abhängig von der Art und Dauer der zu versichernden 
Veranstaltung bzw. dem Umfang der zu versichernden Maßnahmen oder Aktivitäten, der Art und dem 
Umfang der notwendigen Zusatzdeckungen und der Anzahl der Teilnehmer oder Besucher/ Gäste 
bzw. der Mitarbeiter. 

Die Prämie ist grundsätzlich vor Beginn der Veranstaltung fällig und nur über Lastschrifteinzug zu 
bezahlen. Ausnahmen nur auf Anfrage. 

 

Vertragsgrundlagen 
AHB Juli 2012, BBR Veranstaltungen und die BBR Umwelt-Haftpflichtversicherung AH 1002 der 
Dialog Versicherung 

Hinweis: 
Rechtsverbindlich sind allein die Inhalte und der Wortlaut des Versicherungsscheins und der 
Versicherungsbedingungen. 

 

Obliegenheit im Schadenfall 
Abweichend von den AHB sind alle Schäden unverzüglich an die Bernhard Assekuranzmakler GmbH 
zu melden. Bitte nutzen Sie dazu möglichst unseren SOS Schadenmeldung Online-Service auf 
unserer Internetseite www.bernhard-assekuranz.com oder setzen Sie sich telefonisch unter +49 (0) 
8104 / 8916 – 530 mit uns in Verbindung. 
 
Hinweise für Schadenfälle 
Schäden durch unbekannte Täter sind nicht in der Versicherung abgesichert. Aus diesem Grund 
empfehlen wir, um bereits vorhandene Schäden vor der Veranstaltung festzustellen, eine 
Besichtigung mit dem Vermieter inkl. Protokoll durchzuführen. 

 
Kontakt 
Sollten Sie hierzu noch Fragen haben steht Ihnen die Bernhard Assekuranz gerne zur Verfügung: 
 

Tel.:  08104 / 8916-530 
E-Mail: info@bernhard-assekuranz.com 
Versicherung jetzt ganz einfach online abschließen!  
Scannen Sie hierzu einfach den Barcode, oder gehen 
Sie auf https://versicherung.bernhard-assekuranz.com/5de61cd96175ee0f6df473b5 
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